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Beschlussvorlage
Gemeinde Bad Kleinen

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV08/2019-2264
öffentlich

Informationen zum Breitbandausbau in der Gemeinde Bad Kleinen.
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 22.01.2020 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Ö 26.02.2020 Gemeindevertretung Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:
- Information / Beratungsbedarf - 

Sachverhalt:
Der Breitbandausbau erfolgt seit Oktober 2019 im Gemeindegebiet. Der Ausbau wird sich 
über einen längeren Zeitraum erstrecken. Das Verlegen der Leitungstrassen in den Straßen 
bzw. Randbereichen erfolgt Abschnittsweise. Sind die Leitungstrassen hergestellt, erfolgt im 
zweiten Schritt durch einen weiteren, spezialisierten Bautrupp das Herstellen der einzelnen 
Hausanschlüsse.    
Im Ortsteil Wendisch- Rambow wurden die Leitungstrassen bis Ende November verlegt.
In KW 47 begann das Verlegen der Leitungstrassen in den Ortsteilen Niendorf und 
Hoppenrade. Für den OT Losten wurde eine Aufgrabegenehmigung beantragt und erstellt. 
Für Bad Kleinen und den OT Gallentin wurden die Aufgrabegenehmigungen für die 
gesamten Ortslagen beantragt. Auf Grund der Größe des Arbeitsfeldes werden die Anträge 
für Bad Kleinen und Gallentin dahingehend überarbeitet, dass die Anträge zur 
Aufgrabegenehmigung nur Straßenzugweise erfolgt. 
Das Nachverfolgen der Oberflächenwiederherstellung der benutzten Flächen stellt eine 
große zusätzliche Herausforderung dar. Damit hier gezielter reagiert werden kann, ist die 
Unterstützung der Bauausschussmitglieder notwendig.    

Finanzielle Auswirkungen:
- keine -

Anlage/n:
1 – 21 Kartenauszüge aus KGIS des Landkreises NWM - Genehmigungsplanung  
           Breitbandausbau

 

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
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Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V


